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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §201;

Rechtssatz

Festsetzungsbescheide nach § 201 BAO haben die gesamte Abgabe festzusetzen und nicht bloß die Nachforderung zu

enthalten, um welche sich die Selbstberechnung als zu niedrig erweist. Dass die abgabep9ichtige Gesellschaft den im

Lohnsteuerbericht als Abfuhrdi:erenz gesehenen Betrag an Dienstgeberbeitrag samt Zuschlag tatsächlich geschuldet

hatte, hat sie in ihrer Berufung ebenso wenig in Abrede gestellt, wie sie dies auch in der Beschwerde nicht bestreitet.

Dass diese Beträge von ihr ohnehin schon entrichtet und vom Finanzamt nur falsch gebucht worden waren, stand

einer Aufnahme auch dieser Teilbeträge in den Festsetzungsbescheid nach § 201 BAO deshalb nicht entgegen.
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